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1. KURZCHARAKTERISTIK:
i-Quadrat ist ein nutzwertorientiertes, interdisziplinäres Magazin für intel-
ligente Instandhaltung und richtet sich vor allem an das geschäftsführende
Management in der Industrie. Mit seinem ebenso breiten wie in die Tiefe
gehenden Informationsangebot aus Anwenderreportagen, Interviews,
Marktanalysen und Berichten über Produktneuheiten bietet i-Quadrat wich-
tige Hilfen bei Investitionsentscheidungen in Industrie und Dienstleistung.
Klar gegliedert in die Rubriken Markt, Management und Technik informiert
es umfassend und kritisch über die für den Anwender und Investor optima-
len Instandhaltungsstrategien und Lösungen.

2. ERSCHEINUNGSWEISE UND TERMINE:
Erscheinungsweise: 2 Mal im Jahr
Termine:

Ausgabe
01/2012 02/2012

Erscheinungstermin: 11.04.2012 11.09.2012

Anzeigenschluss: 14.03.2012 14.08.2012

Redaktionsschluss: 07.03.2012 07.08.2012

3. AUFLAGE UND VERBREITUNG:
Verbreitete Auflage: 90 000 Exemplare
Verbreitung im Detail:

Trägerobjekte Zielgruppe Verbreitete Auflage

automation Geschäftsleitung, Technische Leiter, Produktions- und Fertigungsleiter, Entwicklungs- und Konstruk-
tionsleiter der produzierenden Industrie

20 100

bbr Führungskräfte der Bänder, Bleche, Rohre, Profile und Draht verarbeitenden Industrie 13 500

energiespektrum Fach- und Führungskräfte der öffentlichen Energiewirtschaft und der energieintensiven Industrie 16 100

logistik journal Entscheider in Industrie, Handel und Dienstleistung 14 700

maschine+werkzeug Geschäftsleitung sowie Produktions- und Fertigungsleiter der Metall ver- und bearbeitenden Industrie 22 800

87200 Exemplare

Verbreitung auf Messen: 2 800 Exemplare
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4. FormAT: 210 mm breit x 297 mm hoch

5. AnzeiGenPreise und -FormATe:

Anzeigenformat Breite x Höhe in mm Grundpreis s/w 4-farbig

1/1 Seite 184 x 255 7 295,00 € 8 990,00 €

2/3 Seite 121 x 255 / 184 x 169 5 180,00 € 6 390,00 €

1/2 Seite 184 x 126 / 90 x 255 3 935,00 € 4 855,00 €

Juniorpage 137 x 184 4 335,00 € 5 315,00 €

1/3 Seite 184 x 83 / 58 x 255 2 725,00 € 3 360,00 €

1/4 Seite 184 x 61 / 90 x 126 / 42 x 255 2 130,00 € 2 625,00 €

1/8 Seite 184 x 29 / 90 x 61 / 42 x 126 1 150,00 € 1 415,00 €

6. VorzuGsPlATzierunGen und rAbATTe:

sw 4c

Titelseite 14 595,00 €

2. Umschlagseite 8 835,00 € 11 595,00 €

3. Umschlagseite 8 435,00 € 11 140,00 €

4. Umschlagseite 9 240,00 € 12 040,00 €

Malstaffel 2 Anzeigen 4 Anzeigen 6 Anzeigen

5 % 10 % 15 %

Mengenstaffel 2 Seiten 4 Seiten 6 Seiten

10 % 15 % 20 %

Sonstige Formate und Werbeformen auf Anfrage

Zuschläge:
Sonstige Festplatzierungen von An-
zeigen und Einheftern 10 % Aufschlag.
Anschnittzuschlag/Bunddurchdruck
10 %. Alle Zuschläge und technische
Kosten sind nicht rabattierbar!

AnzeiGendATen:
Um Ihre Anzeigenaufträge optimal und schnell zu bearbeiten, nehmen wir Ihre Motive digital entgegen. Wir verarbeiten alle professionellen Mac- und PC-Formate. Für die Übertragung per
E-Mail oder FTP füllen Sie bitte unser Datenblatt aus und faxen es uns mit einem Ausdruck der Datei zu. Die Bearbeitung von Daten erfolgt kostenlos, sofern sie unseren allgemeinen Vor-
aussetzungen zur digitalen Datenannahme von Anzeigen entsprechen (siehe Datenblatt). Zusatzaufwand bei fehlerhaften oder unvollständigen Daten wird zu Selbstkosten berechnet.
Sollte das „Technische Datenblatt“ Ihren Mediadaten nicht beiliegen, fordern Sie es bitte unter der Rufnummer 0 81 05 / 38 53-0 an. Sie finden es auch auf der Homepage www.iquadrat-
magazin.de unter der Rubrik Mediadaten.
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184 x 255 mm
210 x 297 mm

121 x 255 mm
140 x 297 mm

184 x 169 mm
210 x 198 mm

137 x 184 mm
150 x 201 mm

90 x 255 mm
105 x 297 mm

184 x 126 mm
210 x 146 mm

58 x 255 mm
70 x 297 mm

Satzspiegelformat
Anschnittformat*

184 x 83 mm
210 x 99 mm

42 x 255 mm
52 x 297 mm

90 x 126 mm
105 x 146 mm

184 x 61 mm
210 x 74 mm

42 x 126 mm
52 x 146 mm

90 x 61 mm
105 x 74 mm

184 x 29 mm
210 x 37 mm

Satzspiegelformat
Anschnittformat*

*Alle „angeschnittenen“ Formate verstehen sich zuzüglich je 3 mm Beschnittzugabe an allen Seiten.

*Alle „angeschnittenen“ Formate verstehen sich zuzüglich je 3 mm Beschnittzugabe an allen Seiten.

1/1 Seite 2/3 Seite, hoch 2/3 Seite, quer Juniorpage 1/2 Seite, hoch 1/2 Seite, quer 1/3 Seite, hoch

1/3 Seite, quer 1/4 Seite, hoch 1/4 Seite, 2-spaltig 1/4 Seite, 4-spaltig 1/8 Seite, 1-spaltig 1/8 Seite, 2-spaltig 1/8 Seite, 4-spaltig

Alle Angaben in mm (Breite x Höhe)
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Chefredakteur

Telefon: +49 / 81 05 / 38 53-59
Telefax: +49 / 81 05 / 38 53-11
E-Mail: m.flohr@verlag-henrich.de

Thede Berend Wilts
Redakteur

Telefon: +49 / 81 05 / 38 53-53
Telefax: +49 / 81 05 / 38 53-11
E-Mail: t.wilts@verlag-henrich.de

Florian Beisser
Mediaberater

Telefon: +49 / 81 05 / 38 53-44
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E-Mail: f.beisser@verlag-henrich.de

Babette Lorenzen
Mediaberaterin

Telefon: +49 / 81 05 / 38 53-39
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E-Mail: b.lorenzen@verlag-henrich.de

7. ANSPRECHPARTNER:

Anzeigen

Redaktion

Cornelia H. Schnek
Anzeigenleiterin
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SPEZIAL 42

SPS/IPC/DRIVES 2011
Prima enim procedit ex una longa et
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High Speed
Neue Delta-Roboter für neue und
klassische Applikationen, Seite 6
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Vollzählig
In Stuttgart sind alle Key-Player
der Branche vertreten, Seite 6

FÜR ALLE FÄLLE
STECKVERBINDER – Outdoor-taugliche M12-Industrie-Steckverbinder

bewähren sich im Einsatz unter rauen Bedingungen im Freiland.
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STARKE SCHEIBE
WÄLZLAGER – Innovative Lager von Schaeffler halten den harten
Belastungen in Vibrationsmaschinen zuverlässig stand.
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STARSTARST KE SCHEIBE
WÄLZLAGER – Innovative Lager von Schaeffler halten den harten
Belastungen in Vibrationsmaschinen zuverlässig stand.
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NEWS 06 Spelsberg: Erstes VDE-Zertifikat für Kleinverteiler TECHNIK 40 Divus: VoIP-Technologie für das
intelligente Haus THEMEN 46 Branchenstars: Die Gewinner des g+h Innovationspreises 2010 TALK 60 Wenn
zwei Hirsche sich küssen, kann es Streit geben TEST 68 Exklusiv für g+h Leser: Entmanteler von Jokari

»Starkes Wachstum«
Ulrich Liesenjohann und Torsten Schulz:
»Ein klares Geschäftsmodell als Erfolgsgarant für Hager.«

+ 1 Sonderheft
+ Themenhefte

st

Supplement Heft 01 | g+h Sicherheitstechnik | September 2012 Innovation jetzt! www.guh-elektro.de

TITEL 06 Bosch: 125 Jahre Innovationskraft THEMEN 08 Brandmeldeanlagen
professionell geplant TECHNIK 16 Siemens: Alles unter Kontrolle TECHNIK 20

Gira: Rauchwarnmelder Dual TECHNIK 48 Zutrittskontrolle: Wer, wann, wohin

Sicherheit und
Technik fürs Leben –
125 Jahre Bosch
Jubiläums Gala: Bosch feiert mit 2.000 Gästen
aus Wirtschaft, Politik und Medien

Feature

Sicherheits-

technik

stum

TITEL 06 Bosch: 125 Jahre Innovationskraft THEMEN 08 Brandmeldeanlagen
 professionell geplant TECHNIK 16   Siemens: Alles unter Kontrolle TECHNIK 20

 Gira: Rauchwarnmelder Dual TECHNIK 48 Zutrittskontrolle: Wer, wann, wohin Gira: Rauchwarnmelder Dual

Feature
Feature

Sicherheits-

Sicherheits-
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Euro 14,00 | D45646 | Themenheft 1/2010 Innovation jetzt! www.guh-elektro.de

NEWS 06 Bau 2011: Jung als Partner der Architekten TECHNIK 21 Was lange währt wird
richtig gut – Jung-Türkommunikation THEMEN 44 Richtige Software erleichtert den Arbeitsalltag TALK 46
g+h im Gespräch mit der Jung-Geschäftsführung TEST 54 TKM-Praxisworkshop für Inbetriebnahme-Tool

Nachhaltigkeit
und Innovation
Standpunkte und Perspektiven:
Michael Eyrich – Martin Herms – Harald Jung

Deckel Maho steigert mit seiner vielseitigen Fräs-Dreh-Technologie
die Effizienz der universellen Komplettbearbeitung. Seite 92

Multitalent

D 8972 | 112. Jahrgang | Einzelpreis 10,– € www.maschinewerkzeug.de

MASCHINEN
Ganz auf Flexibilität setzt Heller
mit seinen Bearbeitungszentren
im Fünfachs-Bereich. 14

PERSPEKTIVEN
Weit mehr als nur Kupplungen
haben die Unternehmen der
Jakob-Gruppe im Portfolio. 122

WERKZEUGE
Für die Titanbearbeitung von
Ceratizit interessiert sich nicht
nur die Luftfahrtindustrie. 58
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Pump Audit
Die Bestandsaufnahme deckt
Kosten auf und gibt Sicherheit

INTERVIEW >12
Peter Greppmair über die Studie
von Roland Berger zu Industrie-
services in Deutschland.

MANAGEMENT >22
Softwarebasierte Instandhaltung
von H&H Systems korrigiert die
»Fehlerquelle Mensch«.

MARKT >28
Vogelsang hat den 80 Jahre alten
Generator eines Wasserkraftwerks
auf den Stand der Zeit gebracht.
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Hohe Dynamik
Stöcklin Logistik bringt mit State-of-the-Art-Lösungen
die intralogistischen Prozesse seiner Kunden auf Touren
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www.logistik-journal.de

SPECIAL
Logimat 2011

Krise war gestern. Auf der
Logimat zeigen 800 Aussteller
intralogistische Neuheiten.
ZumMessebericht geht‘s auf ...

Seite 12

01
Februar

2011

STARKE MESSE
Für den Messemacher
Wolfgang Pech ist die
Cemat eine Branchen-
plattform, die es so
nur einmal gibt. 28

STARKE LÖSUNG
Logistikfachmann Jür-
gen Fraude freut sich
über bessere Prozesse.
Ein Staplerleitsystem
macht’s möglich. 40

STARKE LINIE
Professor Dr. Michael
ten Hompel gibt Ein-
blick in Berufliches und
Privates – ein Logistiker
mit starker Linie. 66
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SPITZEN-
GESPRÄCH
Neben den Spitzen
von Burkhardt und
RSA sprach die bbr
auch mit Dr. Nicola
Leibinger-Kammüller
und Dr. Mathias
Kammüller. Seite 12

Die Zukunft
APFEL sorgt mit seinen systematisch aufgebauten
Kompaktarbeitsplätzen für Ordnung und Sicherheit.

Alexander Burkhardt,
Geschäftsführer von
Burkhardt, will sein Unter-
nehmen technisch an der
Spitze halten 54

Thomas Berg, Geschäfts-
führer von RSA, sieht den
wiedererstandenen System-
hersteller ebenfalls als Tech-
nologieführer an 74
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NEWS 06 Intersolar 2012 TECHNIK 44 Marktübersicht: Wechselrichter im Test und Vergleich -
der Überraschungssieger THEMEN 67 Haftungsfragen: Expertenrat TALK 82 SMA: Warum die
Branche beste Zukunfsperspektiven hat TEST 132 Exklusiv für unsere Leser: Innovatives Montagesystem

»Mehr Verlass
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§ 1 Geltung, Ausschließlichkeit
1. Für die Annahme und die Veröffentlichung aller Werbeaufträge sowie Folgeaufträge gelten ausschließlich die vorliegenden AGB sowie die zum Zeitpunkt des Vertrags-

schlusses aktuellen Preislisten des Verlages, deren Regelungen einen wesentlichen Vertragsbestandteil bilden. Die Gültigkeit etwaiger AGB des Auftraggebers ist,
soweit sie mit diesen AGB nicht übereinstimmen, ausgeschlossen.

§ 2 Angebot, Vertragsschluss
1. Aufträge für Anzeigen können persönlich, telefonisch, schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder online aufgegeben werden. Der Verlag haftet nicht für Übermittlungs-

fehler.
2. Ein Vertrag kommt erst durch die schriftliche Auftragsbestätigung des Verlages zustande. Es gilt jeweils die im Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Preisliste. Über

diese kann sich der Auftraggeber direkt beim Verlag oder im Internet unter www.verlag-henrich.de erkundigen.
3. Der Verlag ist berechtigt, Anzeigenaufträge, auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Gesamtabschlusses, nach pflichtgemäßem Ermessen abzulehnen. Dies gilt insbe-

sondere, wenn deren Inhalt gegen Gesetze, gute Sitten oder behördliche Bestimmungen verstößt oder vom deutschen Werberat in einem Beschwerdeverfahren bean-
standet wurde. Oder deren Veröffentlichung für den Verlag wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen Form unzumutbar ist. Oder Beilagen durch Format
oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung erwecken, oder Fremdanzeigen enthalten. Der Verlag hat die Ablehnung unverzüglich nach
Kenntniserlangung der betreffenden Inhalte zu erklären.

§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen, Preisminderung
1. Die zwischen Verlag und dem Auftraggeber geltende Vergütung ergibt sich aus der Auftragsbestätigung. Fehlt eine schriftliche Auftragsbestätigung oder ist der Auf-

tragsbestätigung keine Vergütung zu entnehmen, so gilt die bei Auftragserteilung gültige Preisliste.
2. Der Preis für die Veröffentlichung einer Anzeige richtet sich nach der zurzeit gültigen Preisliste. Bei Änderung der Anzeigenpreisliste gelten die neuen Bedingungen auch

für laufende Verträge.
3. Eine Änderung der Preise ist jederzeit möglich. Für vom Verlag bereits bestätigte Aufträge sind Preisänderungen jedoch nur wirksam, wenn sie mindestens mit einem

Monat Vorlauf angekündigt wurden. In diesem Fall steht dem Auftraggeber ein Kündigungsrecht zu, das innerhalb von 14 Werktagen seit Bekanntgabe der Preiserhö-
hung schriftlich auszuüben ist. Eine Rabattnachbelastung gem. Ziffer 7 erfolgt in diesem Fall nicht. Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers sind ausgeschlossen.
Erfolgt keine Kündigung, gilt die Preiserhöhung auch für bestehende Aufträge als genehmigt.

4. Die in der Preisliste bezeichneten Nachlässe werden nur dem Auftraggeber und nur für die innerhalb eines Jahres erscheinenden Anzeigen gewährt (Anzeigenjahr).
Wiederholungsrabatte gelten nur innerhalb eines Anzeigenjahres. Die Frist beginnt mit dem Erscheinen der ersten Anzeige, wenn nicht anders vereinbart.

5. Die in der Anzeigenpreisliste bezeichneten Nachlässe werden nur für die innerhalb eines Jahres erscheinenden Anzeigen gewährt. Die Frist beginnt mit dem Erscheinen
der ersten Anzeige, wenn nicht bei Vertragsabschluss ein anderer Beginn schriftlich vereinbart worden ist. Wird die Ein-Jahres-Frist nicht eingehalten, so ist der Auf-
traggeber verpflichtet, dem Verlag den Differenzbetrag zwischen dem vertraglich unter Beachtung des festgelegten Gesamtvolumens gewährten und dem der tatsäch-
lichen Abnahme entsprechenden Rabatt zu erstatten (Rabattnachbelastung).

6. Bei Erweiterung des Auftrages entsteht ein Anspruch auf rückwirkenden Rabatt, sofern der Grundauftrag rabattfähig war. Der Anspruch erlischt, wenn er nicht spätes-
tens einen Monat nach Ablauf des Anzeigenjahres geltend gemacht wird. Erreicht ein Auftrag nicht das vorhergesehene Auftragsvolumen, so wird der zu viel gewährte
Preisnachlass nachträglich in Rechnung gestellt.

7. Der Rechnungsbetrag ist netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen gewährt der Verlag
dem Auftraggeber ein Skonto in Höhe von 2 %. Bei Vorauskasse oder der Einräumung einer Einzugsvollmacht gewährt der Verlag ein Skonto in Höhe von 3 % des
Rechnungsbetrages.

8. Zahlungen müssen kosten- und spesenfrei auf die in der Rechnung angegebenen Bankkonten des Verlages geleistet werden. Bei Zahlungsverzug werden Zinsen ent-
sprechend § 288 BGB berechnet. Mahn- und Inkassokosten, die durch Zahlungsverzug entstehen, trägt der Auftraggeber. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die
weitere Ausführung eines laufenden Auftrags bis zur Bezahlung zurückstellen und Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähig-
keit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Abschlusses, das Erscheinen weiterer Anzeigen abweichend von einem ursprünglich
vereinbarten Zahlungsziel, von der Vorauszahlung des Anzeigenentgelts und vom Ausgleich offener Rechnungsbeträge abhängig zu machen. Fehlerhafte Anzeigen-
rechnungen können innerhalb von sechs Monaten nach Rechnungsstellung korrigiert werden.

9. Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung. Bei Anzeigenaufträgen aus dem Ausland, die nicht
mehrwertsteuerpflichtig sind, erfolgt die Rechnungsstellung ohne Mehrwertsteuerberechnung. Der Verlag ist zur Nachberechnung der Mehrwertsteuer berechtigt,
wenn die Finanzverwaltung die Steuerpflicht der Anzeige bejaht.

10. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt
des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise genannte durchschnittliche Auflage des vergangenen Kalender-
jahres unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie bei einer Auflage bis zu 50.000 Exemplaren
20 % oder mehr beträgt. Die prozentuale Höhe der Preisminderung ist proportional zur Auflagenminderung bemessen.

§ 4 Platzierung der Werbung, Kennzeichnung
1. Die Anzeige wird im nächst erreichbaren Heft geschaltet, falls nichts anderes vereinbart ist.
2. Sind im Voraus mehrere Anzeigen in Auftrag gegeben, sind diese im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss durchzuführen. Die Veröffentlichung der

Anzeigen erfolgt im Zweifel gleichmäßig auf die Abnahmezeit verteilt.
3. Der Verlag behält sich ausdrücklich redaktionell bedingte Änderungen an der inneren Einteilung, der Ausstattung, dem Titel oder dem Umfang der jeweiligen Zeitschrift

sowie dadurch erforderliche Verschiebungen von Erscheinungsdaten vor.
4. Der Verlag wird die Platzierung der Anzeige unter größtmöglicher Berücksichtigung der Wünsche des Auftraggebers vornehmen. Soweit nichts anderes vereinbart ist,

hat der Auftraggeber keinen Anspruch auf eine bestimmte Platzierung oder den Ausschluss von Werbung für Waren oder Dienstleistungen eines Konkurrenten des
Auftraggebers.

§ 5 Vertragsabwicklung
1. Anzeigenaufträge sind innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzuwickeln, beginnend mit dem Erscheinen der ersten Anzeige.
2. Für die rechtzeitige Lieferung fehlerfreier Druckvorlagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckvorlagen fordert der

Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet für die belegte Ausgabe übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglich-
keiten. Druckunterlagen werden nur auf besondere Aufforderung an den Auftraggeber zurückgesandt, andernfalls gehen sie in das Eigentum des Verlages über. Die
Pflicht zur Aufbewahrung endet sechs Monate nach Ablauf des Auftrages.

3. Kosten für die Anfertigung bestellter Vorlagen, Videos oder Zeichnungen sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ur-
sprünglich vereinbarter Ausführungen trägt der Auftraggeber.

4. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit des zurückgesandten Abzugs. Wird der
Abzug nicht fristgemäß an den Verlag zurückgeschickt, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.

5. Die Aufmachung und Kennzeichnung redaktionell gestalteter Anzeigen ist rechtzeitig vor Erscheinen mit dem Verlag abzustimmen. Textteilanzeigen müssen sich schon
durch ihre Grundschrift vom redaktionellen Teil unterscheiden. Der Verlag ist berechtigt, Anzeigen, die nicht als solche zu erkennen sind, deutlich als Werbung zu
kennzeichnen.

6. Zuschriften auf Chiffreanzeigen werden bis vier Wochen nach Veröffentlichung der Anzeige aufbewahrt und dem Auftraggeber auf normalem Postwege zugesandt
(auch wenn es sich um Express- oder Einschreibesendungen handelt). Eine Gewähr für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Offerten übernimmt der Verlag
jedoch nicht.

7. Die in der Preisliste ausgewiesenen Anzeigenschlüsse und Erscheinungstermine sind für den Verlag unverbindlich. Dem Verlag steht es frei, diese kurzfristig dem Pro-
duktionsablauf entsprechend anzupassen.

8. Anzeigenaufträge können nur rechtzeitig, spätestens zum Anzeigenschlusstermin, und schriftlich, per Telefax oder E-Mail gekündigt werden. Ist die Anzeige bereits in
Druck gegeben, hat der Auftraggeber die Anzeige zu bezahlen. Ansonsten kann der Verlag die Erstattung der bis zur Kündigung angefallenen Kosten nach den gesetz-
lichen Vorschriften verlangen.

9. Der Auftraggeber ist für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der Anzeige verantwortlich. Er stellt den Verlag von allen Ansprüchen Dritter wegen der Veröffentli-
chung der Anzeige frei, einschließlich der angemessenen Kosten zur Rechtsverteidigung. Der Verlag ist nicht zur Prüfung verpflichtet, ob ein Anzeigenauftrag die
Rechte Dritter beeinträchtigt. Wird der Verlag durch gerichtliche Verfügung z. B. zum Abdruck einer Gegendarstellung aufgrund der geschalteten Anzeige verpflichtet,
hat der Auftraggeber die Kosten nach der gültigen Anzeigenpreisliste zu tragen.

10. Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen gegenüber den Werbungstreibenden an die Preisliste des Verlags zu halten.
Die vom Verlag gewährte Vermittlungsprovision errechnet sich aus dem Kundennetto, also nach Abzug von Rabatt, Boni und Mängelnachlass. Die Vermittlungsprovi-
sion fällt nur bei Vermittlung von Aufträgen Dritter an. Sie wird nur an vom Verlag anerkannte Werbeagenturen vergütet unter der Voraussetzung, dass der Auftrag
unmittelbar von der Werbeagentur erteilt wird, ihr die Beschaffung der fertigen und druckreifen Druckunterlagen obliegt und eine Gewerbeanmeldung als Werbeagen-
tur vorliegt. Dem Verlag steht es frei, Aufträge von Werbeagenturen abzulehnen, wenn Zweifel an der berufsmäßigen Ausübung der Agenturtätigkeit oder der Bonität
der Werbeagentur bestehen. Anzeigenaufträge durch Werbeagenturen werden in deren Namen und auf deren Rechnung erteilt. Soweit Werbeagenturen Aufträge er-
teilen, kommt der Vertrag daher im Zweifelsfall mit der Werbeagentur zustande. Soll ein Werbungtreibender Auftraggeber werden, muss dies gesondert unter nament-
licher Nennung des Werbungtreibenden vereinbart werden. Der Verlag ist berechtigt, von der Werbeagentur einen Mandatsnachweis zu verlangen.

§ 6 Mängelgewährleistung
1. Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmte Nummern oder Ausgaben oder an bestimmten Plätzen wird keine Gewähr geleistet.
2. Der Verlag gewährleistet die drucktechnisch einwandfreie Wiedergabe der Anzeigen entsprechend Ausdruck auf Auflagenpapier. Voraussetzung ist die Zusendung

geeigneter Druckvorlagen (vgl. technische Angaben in Preisliste).
3. Farbanzeigen: Bei digital übermittelten Druckvorlagen für Farbanzeigen ist gleichzeitig ein Farb-Proof vom Kunden mitzuliefern. Ansonsten bestehen keine Ersatzan-

sprüche des Kunden wegen etwaiger Farbabweichungen.
4. Reklamationen müssen vom Auftraggeber bei offensichtlichen Mängeln spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der Rechnung geltend gemacht werden.

Nicht offensichtliche Mängel muss der Auftraggeber spätestens ein Jahr nach Veröffentlichung der entsprechenden Druckschrift reklamieren. Bei fehlerhaftem Druck
einer Anzeige, trotz rechtzeitiger Lieferung einwandfreier Druckvorlagen und rechtzeitiger Reklamation, kann der Auftraggeber den Abdruck einer einwandfreien
Ersatzanzeige verlangen. Der Anspruch auf Nacherfüllung ist ausgeschlossen, wenn dies für den Verlag mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. Lässt der Verlag
eine ihm gesetzte angemessene Frist verstreichen, verweigert er die Nacherfüllung, ist die Nacherfüllung dem Auftraggeber nicht zumutbar oder schlägt sie fehl, so
hat der Auftraggeber das Recht, vom Vertrag zurückzutreten oder Zahlungsminderung in dem Ausmaß geltend zu machen, in dem der Zweck der Anzeige beeinträch-
tigt wurde. Gewährleistungsansprüche von Kaufleuten verjähren 12 Monate nach Veröffentlichung der entsprechenden Anzeige. Beachtet der Auftraggeber die Emp-
fehlungen des Verlags zur Erstellung und Übermittlung von digitalen Druckunterlagen nicht, stehen ihm keine Ansprüche wegen fehlerhafter Anzeigenveröffentlichung
zu. Dies gilt auch, wenn er sonstige Regelungen dieser AGB der Preisliste nicht beachtet.

5. Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, sondern werden diese erst beim Druckvorgang deutlich, so hat der Auftraggeber bei ungenü-
gendem Abdruck keine Ansprüche.

6. Der Auftraggeber haftet dafür, dass die übermittelten Dateien frei von Computerviren sind. Dateien mit Computerviren kann der Verlag löschen, ohne dass der Kunde
hieraus Ansprüche herleiten könnte. Der Verlag behält sich zudem Ersatzansprüche vor, wenn die Computerviren beim Verlag weiteren Schaden verursachen.

7. Für vom Auftraggeber bereitgestelltes Material (Einhefter, Beilagen etc.) übernimmt der Verlag keine Gewähr für die Richtigkeit der als geliefert bezeichneten Mengen
oder Qualitäten.

§ 7 Haftung
1. Der Verlag haftet für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden, für Schäden aus schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie

für Schäden aufgrund mindestens leicht fahrlässiger Verletzung einer Pflicht, die für die Erreichung des Vertragszwecks von wesentlicher Bedeutung ist (Kardinals-
pflicht). Die Schadensersatzpflicht ist – abgesehen von der Haftung für Vorsatz und schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit – auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Im Übrigen sind Schadensersatzansprüche gegen den Verlag unabhängig vom Rechtsgrund ausge-
schlossen. Soweit die Haftung des Verlages nach den vorstehenden Regelungen ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Schadensersatzansprüche gegen den Verlag verjähren, ab-
gesehen von Ansprüchen aus unerlaubter oder vorsätzlicher Handlung, in 12 Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem der Auftraggeber von den Anspruch begründenden
Umständen Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen müssen.

2. Durch höhere Gewalt, Streik, Aussperrungen oder Betriebsstörungen begründete zeitweilige Unterbrechung der Anzeigenveröffentlichung entbindet nicht vom Ver-
trag. In solchen Fällen verlängert sich die vereinbarte Abnahmezeit entsprechend, es sei denn der Auftraggeber kann nachweisen, dass eine spätere Veröffentlichung
den Zweck der Anzeige nicht mehr erfüllen kann. Die Forderung von Schadensersatz ist ausgeschlossen.

§ 8 Speicherung von Kundendaten
Der Verlag speichert im Rahmen der Geschäftsbeziehungen die Kundendaten mithilfe der elektronischen Datenverarbeitung nach den gesetzlichen Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes.

§ 9 Erfüllungsort, Gerichtsstand
1. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Eine un-

wirksame Bestimmung wird vielmehr im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung durch eine solche Regelung ersetzt, die dem von den Vertragsparteien mit der
unwirksamen Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt für die Ausfüllung etwaiger Regelungslücken.

2. Änderungen der Bestimmungen dieser AGB und die Abbedingung des Schrift-/Textformerfordernisses bedürfen der Schrift-/Textform.
3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und unter Ausschluss von Kollisionsrecht. Erfüllungsort ist Gilching. Gerichts-

stand für Klagen gegen Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliche Sondervermögen ist München.
Stand: Juli 2011


